
 

Tagesordnung 
 

für die Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstag, dem 20.09.2016, 
um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 

I. Öffentliche Sitzung 

 

Tagesordnung: 

TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  

 
 
1   Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen 

Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das 
Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO 

 
2   Einwohnerfragestunde 
 

3           512 Konzept zur Sanierung der Friedhofswege auf dem Parkfriedhof 
 

4           509 Bau des Regenrückhaltebeckens Werl-Ost 
 
5           510  Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für den Kommunal-     

   Betrieb Werl (KBW) und Entlastung der Betriebsleitung 
  

6           508 Kanalsanierung Büderich, Kunibertstraße und In der Linde 
 
7           511 Vorschlag für die Wahl eines Wirtschaftsprüfers für die     

Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Kommunalbetriebes  
 Werl (KBW)   

 
 
Mitteilungen  

 
1   Abfanggraben Hochwasserschutz Werl-Süd (mündlich) 

 
 

Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  512 
 

TOP             I/3 

 

 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
20.09.2016 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit 35.000 € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von 35.000 € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 25.08.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 81.3  20 BL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 81.3-Sta      

 

Titel:  
 

"Konzept zur Sanierung der Friedhofswege auf dem Parkfriedhof" 
 

Sachdarstellung: 
 
Der Parkfriedhof Werl mit einer Gesamtfläche von ca. 12 ha, dient als zentraler 

Bestattungsort, als Grünanlage für Ruhesuchende und als Wegeverbindung zwi-
schen dem südöstlichen Stadtgebiet und der Innenstadt.  

Das Wegenetz auf dem Parkfriedhof hat eine Fläche von ca. 3,1 ha (=31.000 m2).   
Es gliedert sich in ca. 13.700 m2 Hauptwege und ca. 17.300 m2 Nebenwege. Diese 
Verbindungen weisen Breiten zwischen 0,8 m und ca. 5 m auf. 

Ein zufriedenstellender Zustand der Wegeoberflächen ist nicht nur für die Sicher-
stellung der Verkehrssicherheit von Bedeutung, sondern insbesondere auch für die 

Nutzbarkeit, durch (insbesondere ältere bzw. körperlich eingeschränkte) Bürger/-
innen sowie für den allgemeinen Friedhofsbetrieb. Schlussendliche trägt der Zu-
stand von Wegen maßgeblich zum optischen Erscheinungsbild des Friedhofs, auch 

in der Funktion als Parkanlage bei.    
Nach Einschätzung des Kommunalbetriebs besteht zurzeit die Notwendigkeit,  etwa 

zwei Drittel der Wegeflächen innerhalb der nächsten Jahre grundlegend instand zu 
setzen.        
 

Aufgrund der unterschiedlichen Bedarfe, der örtlichen Gegebenheiten sowie histo-
risch begründeter Bauweisen, befinden sich auf dem Parkfriedhof sowohl  asphal-

tierte-, wassergebundene-, gepflasterte- als auch plattierte Wege. 
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- Asphaltierte Wege: 

 
Asphaltierte Oberflächen eignen sich  insbesondere für Wegeverbindungen mit 

höherem Verkehrsaufkommen. Auf dem Parkfriedhof sind derartige Wege vom 
Eingang Neheimer Straße sowie im Bereich der beidseitigen Lindenallee bis zur 
Gärtnerunterkunft zu finden, darüber hinaus am südlichen Rand der Abteilung VI.  

Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit ist der regelmäßige Instandsetzungsbedarf 
gering. Problematisch wirkt sich in Teilbereichen ein seitlich angrenzender Baumbe-

stand aus, der zu wiederkehrenden Wurzelaufbrüchen führt. Diese Schäden sind 
nur mit größerem Aufwand zu beseitigen. Derartige Schäden treten insbesondere 
im Bereich der Lindenallee auf. 

 
- Wassergebundenen Wege:  

 
Wassergebundene Flächen stellen den Hauptanteil der Wege auf dem Parkfriedhof 
dar. Die Bauweise besteht überwiegend aus einer ca. 10 bis 20 cm dicken Trag-

schicht aus Kalksteinschotter, die mit Edelsplitt (Korngröße 2-5 mm) bedeckt ist. 
Wassergebundene Wege unterstreichen gegenüber einer asphaltierten Oberfläche 

das typische Erscheinungsbild des Friedhofs. Darüber hinaus reagieren wasserge-
bundene Wege z. b. gegenüber Einwüchsen durch Bäume sehr dynamisch. Nachtei-

lig ist der regelmäßige Pflegeaufwand, die Anfälligkeit gegenüber Wildkräutern 
sowie mechanischen Beeinträchtigungen durch starken PKW- aber auch Fahrrad-
verkehr. 

 
- Gepflasterte Wege: 

 
befinden sich in der Abteilung VI sowie im „gesperrten“ Friedhofsbereich, in dem 
zukünftig keine weiteren Bestattungen mehr im Rahmen von Neubelegungen vor-

gesehen sind. 
Die Pflasterung besteht zum überwiegenden Teil aus roten Pflasterklinkern. Dieses 

Material neigt sehr stark zur Veralgung, wodurch eine erhöhte Rutschgefahr bei 
Nässe entsteht. Diese Problematik war in der Vergangenheit bereits mehrfach 
Anlass für Beschwerden bzw. führte auch zu einem konkreten Personenschaden. Im 

südlichen Bereich der Abteilung VI wurde darüber hinaus Betonsteinpflaster ver-
baut.  

Problematisch ist der hohe Fugenanteil, welcher zu einer starken Verunkrautung 
führt. 
  

- Plattierte Wege: 
 

befinden sich im gesperrten Bereich der Abt. V. Sie bestehen zum überwiegenden 
Teil aus Betonplatten in der Größe 50 x 50 cm, bzw. 50 X 80 cm. Alle plattierten 
Wege weisen gravierende Mängel auf, insbesondere durch große Fugenbreiten 

sowie deutlichen Plattenversätzen. 
 

Zielsetzung: 
 
Für die grundlegende Sanierung der Wegeflächen auf dem Parkfriedhof ist, unter 

Zugrundelegung des jetzigen Haushaltsansatzes, ein Zeitraum von mind. 6 Jahren 
vorgesehen. Nach diesem Zeitraum soll ein Zustand erreicht sein, der es ermög-

licht, die grundlegende Sanierung von Wegen zukünftig auf ein Minimum zu be-
schränken und die regelmäßige Unterhaltung, wie das Nacharbeiten der Deck-
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schichten sowie insbesondere die Wildkrautbekämpfung in den Vordergrund zu 

rücken. 
Durch eine regelmäßige Unterhaltung der Wege, kann deren Lebensdauer deutlich 

verlängert werden. 
 
Darüber schlägt der Kommunalbetrieb vor, in Teilbereichen eine Umwandlung von 

Belegen (z. B. Pflaster-/Plattenwege in wassergebundene Oberflächen) durchzufüh-
ren. 

Dies würde dauerhaft die Nutzbarkeit sicherstellen und gleichzeitig die regelmäßige 
Unterhaltung erleichtern.  
Es ist geplant, die Sanierung des Wegenetzes  bereichsweise umzusetzen. Dies gilt 

z. B. für ein gesamtes Grabfeld oder die Instandsetzung eines gesamten Hauptwe-
ges.  

 
Dies führt zur  
 

- Vereinfachung der Bauarbeiten, da durchgehende Bereiche bearbeitet 
werden können. 

 
- zu einem besseren optischen Erscheinungsbild, da kein „Flickenteppich“ 

entsteht. 
 

- besseren Planbarkeit einer Baumaßnahme 

 
- Zur besseren Transparenz gegenüber den Bürgern/-innen, da bei Anfragen 

zu einem bestimmten Bereich, genauere Informationen über den Maß-
nahmenumfang und Sanierungszeitpunkt erteilt werden können. 

 

In dem beigefügten Übersichtsplan sind die vorgesehenen Maßnahmen der kom-
menden Jahre entsprechend der Legende dargestellt.  

 
Bei dieser Planung wurde u. a. berücksichtigt: 
 

- der derzeitige Zustand der Wege  
 

- die Frequentierung der Wege 
 

- die Wegebeziehungen auf dem Friedhof 

 
- die weitere Entwicklung neuer Grabfelder  

 
Projektplanung: 
 

Die Sanierung der Wege soll in den kommenden Jahren entsprechend der folgenden 
Darstellung durchgeführt werden:    

 

Jahr 

 

Lage Oberfläche 

2016 

 

Abt. X (südlich der Trauerhalle) Wassergebunden 

2017 

 

Abt. Q1/Q2, VIII (Teilbereiche) 

„Lindenallee“ 

Wassergebunden 

Bituminös 
 



 4 

2018 
 

Abt. Q 3, Q 4 (Teilbereiche), sowie 
Austausch Pflaster 

Wassergebunden 

2019 
 

Abt. I und II Teilbereiche Wassergebunden 

2020 
 

Abt. I und II (Teilbereiche) Wassergebunden 

2021 
 

Abt. III, IV (Teilbereiche) Wassergebunden 

  

 
Die Instandsetzung der Hauptwege erfolgt sukzessive, bzw. jeweils zeitnah bei 

erheblichen Mängeln. Besonderes Augenmerk ist hierbei zukünftig auf die Wege im 
Umfeld der neuen Toreinfahrt (Bereich Trauerhalle/ Gärtnerei Schäfer) zu legen. 

Aufgrund der nun intensiveren Befahrung des Ein- und Ausfahrtbereiches ist im 
kommenden Jahr zu prüfen, inwieweit der zurzeit wassergebundene Belag dauer-
haft in eine bituminöse Oberfläche umgewandelt werden sollte. 

Desweitern liegt ein besonderes Augenmerk auf dem ehemals asphaltierten Bereich 
„Lindenallee“ sowie der nördlichen Einmündung zwischen den Abteilungen II und 

IV. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Dem „Konzept zur Instandsetzung der Friedhofswege auf dem Parkfriedhof“ wird 
zugestimmt.  
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  509 
 

TOP                   

 

 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
20.09.2016 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von 1.300.000 €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit 1.300.000 € zur Verfügung bei Sachkonto 1202012 
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 31.08.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 81.2  20 BL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: Dr      

 
 
 

Titel: Bau des Regenrückhaltbeckens Werl-Ost 
 

Sachdarstellung: 
 

Das Entwässerungsgebiet Werl-Ost umfasst den östlichen Teil der Werler 
Innenstadt mit einer Gesamtfläche von ca. 250 ha. Dieses Gebiet wird überwiegend 
im Mischsystem entwässert. Die Abwässer werden über zwei 

Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB Werl-Ost und SKO Bergstraßer Weg) am 
Tiefpunkt des städtischen Kanalnetzes Werl-Ost der Kläranlage Westönnen 

zugeführt. 
 
Zur Sanierung der Abwasserverhältnisse und zum Schutz der Gewässer beabsichtigt 

der Kommunalbetrieb Werl den Regenwasserbehandlungsanlagen ein naturnah 
gestaltetes Regenrückhaltebecken(RRB) nachzuschalten. In dem RRB wird das aus 

den Behandlungsanlagen bei starken Regenereignissen abgeschlagene 
Niederschlagswasser zurückgehalten und gedrosselt dem Uffelbach zugeleitet. 

 
Der Ausbau des RRB Werl-Ost ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept der 
Wallfahrtsstadt Werl eingeplant. 

 
Das RRB soll als Erdbecken ohne Dauerstau (Trockenbecken) mit einem 

Speichervolumen von rd. 22.000 cbm östlich des Gewerbegebietes Zur Mersch 
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zwischen dem Uffelbach und der DB-Strecke angelegt werden. Die Fläche des 

Beckens beträgt rd. 3 ha. Die Beckentiefe liegt zwischen 0,70 m und 1,20 m. 
Die Fläche des geplanten RRB ist im Eigentum des Kommunalbetriebes Werl. 

Die Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 1.300.000 €. 
 
Mit der Baumaßnahme RRB Werl-Ost soll im Frühjahr 2017 begonnen werden. 

Die Bauzeit beträgt ca. 1 Jahr. 
 

Für die Herstellung des RRB sind noch verschiedene wasserrechtliche 
Genehmigungsverfahren nach dem Landeswassergesetz NRW (§ 57.1 u. § 22 LWG) 
und dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 8 WHG) durchzuführen. In mehreren 

Koordinierungsgesprächen mit den Wasser- und Landschaftsbehörden (letztmalig 
im Mai 2016) wurde die Planung abgestimmt. Die Genehmigung für das 

abgestimmte Konzept wurde in Aussicht gestellt. 
Die Genehmigungsverfahren soll Ende September 2016 eingeleitet werden. Es ist 
davon auszugehen, dass Ende des Jahres die Genehmigungen vorliegen. 

 
In unmittelbarer Nähe zum geplanten Regenrückhaltebecken sind zahlreiche 

archäologische Funde bekannt. Somit liegen im Plangebiet nach dem 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) Vermutete Bodendenkmäler. 

In Abstimmung mit dem Amt LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 
überprüft zurzeit ein Archäologisches Unternehmen in kleinem Umfang mittels 
Baggersondagen das Areal RRB Werl-Ost. Abschließende Ergebnisse liegen Mitte 

September vor. Sollten Denkmäler im Boden gefunden werden, ist der 
Untersuchungsaufwand zu erweitern. Funde sind zu dokumentieren. Einzelheiten 

werden dann mit dem o. a. Amt koordiniert. Der Kostenaufwand für die 
Untersuchung ist vom Kommunalbetrieb Werl zu tragen. 
Auswirkungen aufgrund der archäologischen Überprüfungen auf den geplanten 

Baubeginn des RRB Werl Ost sind derzeit nicht zu erwarten. 
 

 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Bauausführung zum Regenrückhaltebecken Werl-Ost wird zugestimmt. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anlagen: 

Übersichtslageplan 
Lageplan 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  508 
 

TOP       

 

 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
20.09.2016 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von 435.000 €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit 435.000 € zur Verfügung bei Sachkonto 1201006/ 
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)                                                                        120020 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 31.08.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 81.2  20 BL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: Dr      

 
 
 

Titel: Kanalsanierung Büderich, Kunibertstraße und In der Linde 
 

Sachdarstellung: 
 

Die Wallfahrtsstadt Werl beabsichtigt, mit der Dorferneuerungsmaßnahme Büderich 
im Frühjahr 2017 zu beginnen. Diese Maßnahme umfasst den Straßenausbau der 
„Kunibertstraße“ und den Ausbau des Straßenabschnittes „In der Linde“ von der 

Budberger Straße bis zur Hochstraße. Die Ausbaustrecke beträgt insgesamt 
rd. 670 m. Im Zusammenhang mit der Dorferneuerung plant der Kommunalbetrieb 

Werl die Entwässerungsverhältnisse im Straßenausbaubereich zu sanieren. 
 
Die Entwässerung im Ortskern von Büderich erfolgt im Mischsystem. Die Kanäle in 

der Kunibertstraße, In der Linde und den angrenzenden Straßen sind überwiegend 
Ende der sechziger Jahre erstellt worden. Parallel zu den Mischwasserkanälen 

verlaufen heute noch teilweise Regenwasserkanäle und sogenannte Bürgermeister-
kanäle. 

 
Die Ausführung der Dorferneuerungsmaßnahme Büderich war schon vor Jahren 
beabsichtigt. Der damals geplante Ausbauumfang der Dorferneuerung war geringer 

und umfasste den Teilbereich der Kunibertstraße von Budberger Str. bis zur Mari-
enschule. 

Für diesen Bereich hatte der Kommunalbetrieb Werl in den Jahren 2009 und 2010 
eine Kanalsanierungsplanung erarbeitet. Die Gesamtkosten für die Sanierung 
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beliefen sich auf ca. 195.000 € (öffentliche Kanalisation 175.000 €, Grundstücksan-

schlussleitungen 20.000 €). 
Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung vom 09.02.2010 der Sanierungspla-

nung Kanalsanierung Büderich, Kunibertstraße, zugestimmt. 
 
Aufgrund des mittlerweile vergangen Zeitraums zwischen Planung und Ausführung 

im „Altbereich“ und der Erweiterung der Dorferneuerungsmaßnahme ist eine „neue“ 
Kanalsanierungsplanung für den gesamten Straßenausbaubereich erarbeitet wor-

den. 
 
Unter Berücksichtigung der Fremdwasserbeseitigung, der baulichen Kanalsanierung 

von öffentlichen Mischwasserkanälen und Grundstücksanschlussleitungen sowie 
möglichen Bauerweiterungen ist folgende Konzeptlösung im Entwässerungsgebiet 

Dorferneuerung Büderich erarbeitet worden: 
 

Sanierung von Mischwasserkanälen und Gewässerverrohrungen 

Aus baulichen und hydraulischen Gründen sollen im Kreuzungsbereich Kunibert-
straße / In der Linde / Budberger Straße / Schützenweg zwei Mischwasserkanalhal-

tungen (l = 48 m, 2*DN 400) und zwei Gewässerverrohrungen (l = 32 m, DN 600) 
erneuert werden. Die Erneuerungskosten belaufen sich auf ca. 90.000 €. 

Die weiteren Mischwasserkanalhaltungen in der Kunibertstraße und In der Linde 
sind überwiegend baulich schadhaft. Die Schadensbeseitigung kann durch Repara-
turen (punktuelle Sanierung) in geschlossener und offener Bauweise durchgeführt 

werden. Die Kosten hierfür betragen für die öffentliche Kanalisation rd. 60.000 €. 
 

Erneuerung von Regenwasserkanälen 

In der Linde verläuft über eine Länge von rd. 250 m parallel zur Mischwasserkanali-
sation eine Regenwasserkanalisation mit Anschluss an das verrohrte Gewässer in 

der Budberger Straße. Diese Kanalisation dient heute zur Ableitung von Nieder-
schlagswasser aus dem Wohngebiet Brukterer Straße. 

Die Wallfahrtstadt Werl plant, dass Areal westlich der Hochstraße als Wohngebiet zu 
entwickeln. Die Niederschlagsentwässerung zukünftiger Baugebiete kann über die 
Regenwasserkanäle erfolgen. Die Kanäle stammen aus den fünfziger Jahren und 

sind baulich stark abgängig. Im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahme sollen die 
Regenwasserkanäle mit einem Durchmesser DN 300 erneuert werden. Die Ausbau-

kosten hierfür belaufen sich auf 160.000 €. 
 
Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen 

Im Bereich der Dorferneuerungsmaßnahme sind ca. 50 Grundstückanschlussleitun-
gen untersucht worden. Die Leitungen sind zum Teil baulich schadhaft. Die Scha-

densbeseitigung kann durch Reparaturen und Renovierungen durchgeführt werden. 
Die Kosten hierfür betragen rd. 65.000 €. 
 

Fremdwasserbeseitigung 

Die Entwässerungsanlagen im Tiefpunkt der Kunibertstraße (Budberger Straße bis 

Krusestraße) liegen unterhalb des Grundwasserhorizontes. Grundwasserinfiltratio-
nen in das Mischwassernetz erfolgen überwiegend über undichte Kanalleitungen. 
Weiterhin werden vereinzelt Grundwässer von Anliegergrundstücken über Drainage-

leitungen in das Mischwassernetz eingeleitet. 
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Zur Vermeidung von diesen unzulässigen Einleitungen und zum Schutz der Gebäu-

de vor Grundwasser ist im Ortskern parallel zur Mischwasserkanalisation der Aus-
bau eines Fremdwasserkanalsystems mit Anschluss an das verrohrte Gewässer in 

der Budberger Straße eingeplant. Anliegergrundstücke können Drainagewässer 
hierüber schadlos ableiten. Durch dieses Fremdwasserkanalsystem ist eine dichte 
Mischwasserableitung ohne langfristige Kellervernässung gewährleistet. 

 
Für den Ausbau dieses Fremdwasserkanalsystems ist im Straßenabschnitt Kunibert-

straße von der Budberger Straße bis zur Krusestraße die Verlegung eines 
Fremdwasserkanals, DN 200, über eine Länge von rd. 200 m erforderlich. 
Bei den angrenzenden Straßen sollen die vorhandenen Bürgermeisterkanäle zur 

Fremdwasserableitung genutzt werden. 
Die Ausbaukosten des Fremdwasserkanalsystems betragen rd. 125.000 €. 

 
Die Umsetzung der Sanierungsplanung soll in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen. 
 

Die Gesamtausbaukosten (bauliche Sanierung und Fremdwasserbeseitigung) belau-
fen sich auf rd. 435.000 €. Die Kosten für die Sanierung der Grundstücksanschluss-

leitungen(65.000 €) sind direkt vom Anschlussnehmer zu tragen. 
 

Die zeitliche Abfolge der Sanierungsdurchführung wird auf die Maßnahme Dorfer-
neuerung Büderich abgestimmt. Im Herbst 2016, beabsichtigt der Kommunalbe-
trieb Werl die Anlieger über die Kanalsanierungsmaßnahme zu informieren. 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Sanierungsplanung Büderich, Kunibertstraße und In der Linde, wird zuge-

stimmt. 
 
 

 
 

 
 
 

Anlagen: 

Übersichtslageplan 

Lageplan 1-3 
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